AGRARRECHT

BEGRIFF, UMFANG

Die Ansätze zur Bildung eines für Theorie und Praxis tauglichen Agrarrechtsbegriffes sind in Österreich ebenso spärlich wie die umfassende dogmatische Durchdringung des Agrarrechts selbst. Agrarrelevante Rechtsprobleme werden meist im Rahmen einer  Gesamtdarstellung  des  besonderen Verwaltungsrechtes oder unter speziellen verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten behandelt. Die wissenschaftliche Systembildung im Agrarrecht wird  durch einen Umstand  erschwert, auf den ZESSNER-SPITZENBERG  bereits  1930 hingewiesen hat,  daß nämlich der Inhalt des Begriffes "Land- und Forstwirtschaft nach  österreichischem Recht nicht klar und einheitlich,  womöglich agrargesetzlich festgelegt ist.  Er ist als Objekt der Gesetzgebung vielfach verschieden und negativ von anderen Gebieten (insbesondere  der  Gewerbeordnung) her,  also von außen her abgegrenzt". Er zählt zB. zum Agrarrecht oder Landwirtschaftsrecht "alle jene Sondernormen, die sich aus den eigenartigen Lebens-  und  Wirtschaftsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft und deren Nebenzweigen ergeben sowie für die besonderen  Beziehungen  der  in diesen Lebenskreis gestellten Personen sich entwickelt haben". Der damit letztlich auf das "Spezialrecht der Landwirtschaft" reduzierte Agrarrechtsbegriff ist, wie ZESSNER-SPITZENBERG selbst einräumt,  natürlich  enger  abgegrenzt  als  das  Gebiet  der die Land- und Forstwirtschaft überhaupt berührenden Rechtsnormen.  In  den letzten  Jahren ist der traditionelle Agrarrechtsbegriff zunehmend ins Wanken geraten: Er wird neuerdings zu einem funktionalen Agrarrechtsbegriff (WELAN, HOLZER, EICHLER) weiterentwickelt. Für die Zuzählung von  Rechtserscheinungen  zum  Agrarrecht  ist nicht  allein  maßgebend,  ob  sie  nur auf die spezifischen Lebens- und Wirtschaftsbedingungen der Land- und  Forstwirtschaft  ausgerichtet  sind.  Vielmehr wird dem Agrarrecht in funktionaler Betrachtungsweise jede  Norm  zugerechnet,  die hinsichtlich  der Land- und Forstwirtschaft spezifische Wirkungen entfaltet,  mag sie nun einem von "typischen" agrari​schen Interessen geprägten Rechtsbereich entstammen oder ei​nem solchen,  der auch oder vorwiegend von anderen als agrarisch bestimmten Verwaltungszwecken beherrscht ist, wie dies insbesondere in den zunehmend an Bedeutung gewinnenden Quer​schnittsmaterien Umweltschutz und Raumordnung der Fall  ist. So wird vom Agrarraumplanungs- und Agrarumweltrecht gesprochen, die  die  Agrarproduktion spezifisch beeinflussenden und re​gelnden Normen machen in funktionaler Sicht  das  "Agrarpro​duktionsrecht"  aus,  ebenso  könnte von einem "Agrarsozialrecht", "Agrarbildungsrecht",  "Agrarabgabenrecht" usw.  gesprochen werden.

Da das Agrarrecht in die verschiedensten Gebiete hineinragt, werden  in  seinem Bereich nahezu alle verfassungsgesetzlich vorgezeichneten Typen der Kompetenzverteilung aktualisiert:

*-In die ausschließliche Zuständigkeit der Länder (Art 15 B-VG) fallen die Rege​lung  der  beruflichen  Vertretung der  in  der  Land- und Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen (Landwirtschaftskammern) sowie  der  land- und  forstwirtschaftli​chen  Arbeitnehmer (Landarbeiter​kammern), der Grundverkehr (landwirtschaftli​cher Grundverkehr einschließlich des Ausländergrunderwerbs  sowie der  Verkehr  mit bebauten oder zur Bebauung bestimmten Grundstücken),  Jagd- und Fischereiwesen,  Natur- und Landschaftsschutz,  Feldschutz, Pflanzenbau, Tierzucht, Tierschutz,  Obst-,  Wein- und Gartenbau,  Schutz landwirtschaftlicher Kulturflächen sowie (allgemeine) Raum​ordnung  und Landesplanung;  soweit nicht gemäß Art 14a B-VG eine Bundeszuständigkeit besteht,  das  land-  und forstwirtschaftliche Schulwesen.

*-In  der Grundsatzgesetzgebung Bundessache,  in der Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung  Landessache  (Art 12  B-VG)  sind  die  Angelegenheiten  der  Bodenreform (Flurverfassung, Wald- und Weidennutzungsrechte,  landwirtschaftliches  Bringungswesen,  land- und forstwirtschaftliches Siedlungswesen, Alpschutz),  des Pflanzenschutzes, des Landarbeiterrechtes und des Arbeiter- und Angestelltenschutzes  in der Land- und Forstwirtschaft, sowie gemäß Art 14a B‑VG der land- und forstwirtschaft​lichen Berufs- und Fachschulen.

*-Von den dem Bund in Gesetzgebung und Vollziehung  zugewiesenen Materien (Art 10 B-VG) sind als agrarrechtlich bedeutsam  zu nennen: Bundesverfassung,  äußere Angelegenheiten,  Waren-  und  Viehverkehr  mit  dem  Ausland (Außenhandel),  Zollwesen, Bundesfinanzen, Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziations​wesens (darauf gründen sich  u.a.  das  Anerbenrecht, das  Landpachtgesetz 1969,  das Genossenschaftsgesetz 1873),  Bekämpfung des unlauteren  Wettbewerbs  (darauf gestützt Pflanzenzuchtgesetz 1947,  Saatgutgesetz 1937, Obstpflanzgutgesetz  1958, Rebenverkehrsgesetz  1948, Qualitätsklassengesetz  1967,  zum Teil auch Weingesetz), Bergwesen,  Forstwesen einschließlich des Triftwesens (vgl.  Forstgesetz 1975), Wasserrecht, Wildbach- und  Lawinenverbauung,  Sozial-  und  Vertragsversiche​rungswesen (Bauern-Sozialversicherungsgesetz 1978), Ge​sundheitswesen,  Luftreinhaltung,  Maßnahmen zur Abwehr von gefährlichen  Belastungen  der  Umwelt,  die  durch Überschreitung von Immissionsgrenzwerten entstehen, Ve​terinärwesen,  Ernährungswesen  einschließlich der Nah​rungsmittelkontrolle  (darauf  stützen  sich die die pflanzliche  und  tierische Produktion betreffenden Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes 1975), Regelung des geschäftlichen  Verkehrs  mit  Saat- und Pflanzgut, Futter-,  Dünge-  und  Pflanzenschutzmitteln  sowie mit Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch  der  Anerkennung,  Stati​stik, gemäß Art 14 und 14a B-VG höhere Land- und Forst​wirtschaftliche Lehranstalten, Fachschulen für die Aus​bildung von Forstpersonal, öffentliche land- und forst​wirtschaftliche Fachschulen und Hochschulwesen.

Hinsichtlich   der  Behördenorganisation  ist  grundsätzlich festzuhalten,  daß die Vollziehung der agrarrechtlichen Nor​men  den Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung bzw den  Gerichten obliegt.  Auch die Gemeinden sind seit jeher in den Dienst der Agrar​verwaltung gestellt.

Die in Art 12 Abs 2 B-VG genannten "Agrarbehörden" (Agrarbe​zirksbehörden,  Landesagrarsenate, Oberster Agrarsenat  beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft) sind in ih​rer sachlichen Zuständigkeit im wesentlichen nur  auf  einen Ausschnitt  des  Agrarrechtes,  nämlich auf das Bodenreform​recht beschränkt.  Gleiches gilt für das  besondere  Verfah​rensrecht des Agrarverfahrensgesetzes.  In den Angelegenhei​ten der landwirtschaftlichen Marktordnung (Milch,  Getreide, Vieh  und Mahlprodukte) ist die Agrarmarkt-Austria (AMA) mit Vollziehungsaufgaben betraut.  Zur Vollziehung der Grundver​kehrsgesetze  sind eigene Behörden (Grundverkehrskommission, Ausländergrundverkehrskommission) berufen. Weitere Sonderbehörden sind zB.  die  nach  den  Tierzuchtförderungsgesetzen eingerichteten Körkommissionen, Jagd- und Wildschadenskommissionen nach dem Jagdrecht,  die im Landarbeitsrecht institutionalisierten (Ober-)Einigungskommissionen  und  Land- und Forstwirtschaftsinspektionen, etc.

Auch die gesetzlichen beruflichen Vertretungen der Land- und Forstwirtschaft  (Landwirtschaftskammern)  sind in einzelnen Belangen zur Mitwirkung an der Agrikulturverwaltung  berufen (zb.  Anerkennung  von Zuchtverbänden und Fischzuchtbetrieben,  Saatgut- und Rebenanerkennung),  ihre primäre  Aufgabe liegt  jedoch in der Vertretung der Interessen der Land- und Forstwirtschaft auf allen Gebieten sowie  in  der  Förderung und Beratung. Ähnliches gilt für die Landarbeiterkammern.

AGRAREIGENTUM UND KONNEX- UND KOMPLEMENTÄRINSTITUTE

Das  Agrareigentum  und damit auch das Agrarrecht erfährt in der geltenden Rechtsordnung seine konkrete Ausgestaltung we​niger durch die Gesetze,  die  Sonderprivatrecht  statuieren (vgl.  Anerbenrecht, Landpachtrecht) und durch auf Grund der Privatautonomie geschaffene  Sonderinstitute  (zb.  Hofübergabsvertrag, Ausgedinge, bäuerliche Ehepakte, Lieferverträge und Kontraktlandwirtschaft), als durch Verwaltungsrecht. Vor allem wirkt aber das Verwaltungsrecht durch die verschiedenen den Agrarbereich betreffenden  Rege​lungen (vgl.  insbesondere die verschiedenen Gesetze betreffend die agrarische Produktion,  Betriebe,  Marktordnung und den  Verkehr  mit  Betriebsmitteln  der Land- und Forstwirt​schaft,  das Forstrecht,  das Wasserrecht und den Schutz der natürlichen Umwelt;  Grundverkehrsgesetze, die verschiedenen bodenreformatorischen Gesetze) aber auch durch die verschie​denen Förderungen auf das Agrareigentum ein.

Gerade diese vermögenswerten  Zuwendungen  aus  öffentlichen Mitteln,  welche die Agrarverwaltung des Bundes und der Länder Betrieben in privatrechtlichen Formen unter der  Voraus​setzung zukommen läßt,  daß sich die Empfänger zu einem pro​grammierten  Verhalten  bereiterklären,   ohne  aber   einen Rechtsanspruch zu haben, sind ein Hauptinstrument der Agrar​politik geworden.

Alle diese Institute und Instrumente kann man als Konnex- und Komplementärinstitute des Agrareigentums deuten, durch  die  dessen  gesellschaftliche Bewertung und Funktion ermittelt werden können.  Als Konnex- und Komplementärinsti​tute  des  Agrareigentums  fungieren  auch die verschiedenen Formen des bäuerlichen Organisationswesens, das Agrararbeits- und Sozialrecht,  Agrarbildungsrecht und Agra​rabgabenrecht usw.

Auf  Grund  der dem HGB (wie der GewO 1994) zugrundeliegenden strengen Trennung zwischen Land- und  Forstwirtschaft und  gewerblicher Wirtschaft - die Situation ist ähnlich wie in der BRD vor dem "Gesetz über die Kaufmannseigenschaft von Land- und Forstwirten." - bieten sich für Kooperationen  als geeignete  Formen die Gesellschaft bürgerlichen Rechts,  der Verein, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Akti​engesellschaft, vor allem aber die Genossenschaft, insbeson​dere im Bereich Beschaffung und Absatz, an;  im Produktionsbereich  ist die Kooperation - abgesehen von Maschinenringen und den traditionellen Alp- und Waldgemeinschaften - selten.

Die Bestimmungen  über  die  Erwerbsgesellschaften  bieten nunmehr  auch  für die Land- und Forstwirtschaft weitere Ko​operationsmöglichkeiten, da diese Gesellschaftsform für sol​che gemeinschaftliche  Erwerbsbetätigungen  vorgesehen  ist, für  die  eine OHG oder KG - welche ein "Handelsgewerbe" be​treiben müssen, nicht gegründet werden kann. Nach diesem Gesetz können offene (OEG) oder Kommandit-Erwerbs​gesellschaften (KEG) begründet und im Firmenbuch eingetragen werden;  diese  Möglichkeit wird allerdings nur sehr zögernd in Anspruch genommen.

Agrararbeitsrecht und Agrarsozialrecht wurden in den  Grundzügen  durch  die  Gesetzgebung  sukzessive  an  das  übrige Arbeits- und Sozialrecht angepaßt;  dieser Prozeß findet je​weils mit Erlassung neuer Normen seine Fortsetzung.

Unmittelbare  Grundlage  für  das Arbeitsvertragsrecht,  den Dienstnehmerschutz und das Arbeitsverfassungsrecht sind  die Landarbeitsordnungen der Länder, die ihrerseits Ausführungsgesetze  eines Grundsatzgesetzes des Bundes sind;  das Arbeitsvertragsrecht der Angestellten ist im Gutsangestelltengesetz geregelt.

Nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz sind die einzel​nen Zweige der  Sozialversicherung  (Kranken-,  Unfall-  und Pensionsversicherung  der  Selbständigen  in  der  Land- und Forstwirtschaft in der "Sozialversicherungsanstalt der  Bau​ern" zusammengefaát, wobei in der Unfall- und Pensionsversi​cherung seit 1978 die Bemessungsgrund​lage, nach der die Bei​tragsbelastung  erfolgt,  von  dem  vom Einheitswert (Bewer​tungsgesetz) der selbstbewirtschafteten Fläche  abgeleiteten Versicherungswert des Betriebes ermittelt wird,  für die unselbständig Tätigen gilt das ASVG

Das  land-  und  forstwirtschaftliche  Bildungswesen ist ein Beispiel für die sukzessive Verrechtlichung und  Verschulung aller  Gesellschaftsbereiche  und  für  den Weg in eine Bil​dungsgesellschaft von  Staats  wegen.  Ziel  der  land-  und forstwirtschaftlichen Schulen ist es,  den Schülern Fachwis​sen für eine Berufstätigkeit in  der  Land-  und  Forstwirt​schaft  und  Allgemeinbildung zu vermitteln und sie zu demo​kratischen, heimat- und berufsverbundenen,  sittlich und re​ligiös gefestigten und sozial denkenden Staatsbürgern heran​zubilden. Für  die in der Land- und  Forstwirtschaft unselb​ständig  tätigen  Jugendlichen  besteht eine gesetzliche Berufsschulpflicht.Je nach besonderen Zielsetzungen bestehen einzelne Schultypen  (land- und forstwirtschaftliche  Berufsschulen, land-  und forstwirtschaftliche Fachschulen  Forstfachschule  Sonderfachschulen,  höhere land- und forstwirtschaftli​che Lehranstalten, höhere Lehranstalt für Forstwirt​schaft, land- und forstwirtschaftlich berufspädagogische Lehranstalt, land- und forstwirtschaftlich berufspädagogisches Institut).

Die Berufsausbildung in der Land-  und  Forstwirtschaft  er​folgt in den Ausbildungszweigen Landwirtschaft, Sondergebie​te  der Landwirtschaft und Forstwirtschaft.  Bei jeder Land​wirtschaftskammer besteht eine  Lehrlings-  und  Fachausbil​dungsstelle.

Landwirtschaft  (mit  den Studienzweigen Pflanzenproduktion, Tierproduktion,  Agrarökonomik, Gartenbau)  und  Forstwirtschaft (mit den Studienzweigen Forst​wirtschaft, Wildbach- und Lawinenverbauung,  Holzwirtschaft) als  universitäre Studienrichtungen (neben Kulturtechnik und Wasserwirtschaft,  Lebensmittel- und Biotechnologie sowie Landschaftsplanung  und  Landschaftspflege)  sind nur an der Universität für Bodenkultur Wien eingerichtet.

AGRARISCHES "BODENRECHT"

Der Beschränkung des Liegenschaftsverkehrs dienen  Landpachtrecht,  Grundverkehrsrecht,  sowie  das  Anerben- und Höfe​recht.

Das Landpachtgesetz regelt die Verpachtung von  Grundstücken zur  landwirtschaftlichen (nicht forstwirtschaftlichen) Nut​zung oder der Fischzucht dienende Teichgundstücke allein oder gemeinsam mit Wohn- oder Wirtschaftsgebäuden.  Es  legt Richtpachtzeiten (15 Jahre für Betriebe mit "Sonderkultur", 10 Jahre für andere Betriebe, 5 Jahre in anderen Fällen) fest und enthält Kündigungsbestimmungen zugunsten des Pächters.  Bezüglich der Höhe des Entgelts spricht es von einem "angemessenen Pachtzins",  der von dem bei einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Pacht​gegenstandes  erzielbaren  Ertrag  beiden Vertragsteilen den Anteil sichert, der dem Wert der zur Erzielung dieses Ertra​ges notwendigen beiderseitigen Leistungen  entspricht.  Verlängerung  der Pachtdauer (wenn die Interessen des Pächters überwiegen; 4, 3 oder 2 Jahre sofern Pachtvertrag nicht schon auf Richtpachtzeit abgeschlossen war) und Festsetzung eines angemessenen Pachtzinses sind durch das Gericht möglich. Auf Rechte nach dem LPG kann nicht wirksam verzichtet werden, die Vereinbarung schiedsrichterlicher Entscheidungen ist unzulässig.

Das nur für  Bauerngüter  mittlerer  Größe  (Erbhöfe)  (also nicht für Klein- und Großgrundbesitz) geltende Anerbengesetz zielt auf die Wahrung der Einheit des Hofes, bei einem Übernahmswert  und  Ansprüchen der weichenden Erben im Sinne des "Wohlbestehenkönnens des Anerben".  Es hat keinen zwingenden Charakter  und trifft nur eine Erbteilungsvorschrift für den Fall,  daß es zur gesetzlichen Erbfolge kommt,  oder daß der Erblasser den Hofübernehmer bezeichnet hat, ohne einen Übernahmepreis  festzusetzen.  Ähnliche Bestimmungen enthalten ​unter Wahrung der Tradition dieser Bundesländer - das Kärnt​ner Erbhöfegesetz und das Tiroler Höferecht.

Die Grundverkehrsgesetze der Länder unterwerfen den  Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken im Interes​se der Erhaltung,  Stärkung oder Schaffung eines lebensfähi​gen bzw. leistungsfähigen Bauernstandes verwaltungsbehördlichen Beschränkungen. Zu diesem "grünen Grundverkehr" treten noch Bestimmungen,  die den Grundverkehr mit Ausländern  verwaltungsbehördlichen Beschränkungen unterwer​fen, sowie die in letzter Zeit beschlossenen Regelungen, die auch den Verkehr mit bebauten oder zur  Bebauung  bestimmten Grundstücken beschränken (s. bes. Kapitel).

Im  Bereich  des  Bodenreformrechtes  zielen die Flurverfassungsgesetze darauf ab,  im Interesse der Schaffung und  Er​haltung  einer  leistungsfähigen Landwirtschaft die Besitz-, Benützungs- und Bewirtschaftungsverhältnisse  im  ländlichen Lebens-  und  Wirtschaftsraum  durch  Neueinteilung  und Erschließung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes sowie Ordnung der rechtlichen und wirtschaftlichen  Grundlagen  der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nach zeitgemäßen volks- und betriebswirtschaftlichen  Gesichtspunkten im  Wege  eines Zusammenlegungsverfahrens zu verbessern oder neu zu gestalten und die Verhältnisse an  agrargemeinschaft​lichen  Grundstücken zu ordnen.  Bei der Zusammenlegung geht es um  die  Herbeiführung  einer  wirtschaftlich  sinnvollen Struktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe.  Nach Erfassung und Bewertung des alten Besitzstandes  werden  ge​meinsame  Maßnahmen  und Anlagen gesetzt und hergestellt und der Grundbesitz neu verteilt,  wobei das Prinzip  der  wert​gleichen  Abfindung  in  Grundstücken möglichst gleicher Be​schaffenheit maßgebend ist. Die Flurbereinigung ist ein ver​einfachtes Zusammenlegungsverfahren in einem  kleineren  Ge​biet oder bei wenigen Betrieben, auch für die Flurverfassung vorteilhafte Grundstückstäusche können unter die Flurbereinigung subsumiert werden.

Die Ordnung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnis​se an agrargemeinschaftli​chen Grundstücken bezweckt eine ra​tionelle  und  geordnete Bewirtschaftung und Nutzung von be​stimmten Grundstücken durch mehrere  Berechtigte  bzw.  eine Auflösung  der  Gemeinschaften.  Sie  erfolgt entweder durch Teilung,  wobei Teilflächen ins Eigentum  übergeben  werden, oder Regulierung der Anteilsrechte.

Die  Güter- und Seilwegegesetze zielen auf Verkehrserschließung zum Zwecke einer rationellen land- und forstwirtschaft​lichen Produktion und ermöglichen die Einräumung  von  Realrechten zugunsten von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken  oder  Betrieben,  Personen  und Sachen über fremden Grund zu bringen oder Bringungsanlagen (Güterwege, Materialseilbahnen) zu errichten und zu benützen. In diesem bereich sind auch die Landesgesetze betreffend Errichtung und Betrieb landwirtschaftlicher Materialseilbahnen zu erwähnen. (Vgl. aber auch forstliches Bringungswesen)

Von den landwirtschaftlichen Bringungsrechten ist die Einräumung des Notwegerechtes (NotwegeG 1896) zu unterscheiden: Dies ist das durch gerichtliche Verfügung im Außersteitverfahren eingeräumte Servitunt des Fußsteiges, Viehtriebes oder Fahrweges überfremde Grundstücke, sofern dies zur ordentlichen Bewirtschaftung oder Benützung einer Liegenschaft erforderlich ist und sonst keine Verbindung mit dem öffentlichen Wegenetz besteht. Das Notwegerecht kann unter anderem nur eingeräumt werden, wenn nicht die Voraussetzung für eine Enteignung, unentgeltliche Gestattung nach § 365 ABGB oder anderen Gesetzen (GSGG) vorliegt oder der Vorteil für den Antragsteller größer ist als der Nachteil für den Belasteten. Eine Entschädigung ist vorzusehen, bei Weganlagen kann die Übernahme des Weges in das Eigentum des Antragstellers verlangt werden.

Die Gesetze über die Behandlung der Wald- und Weidenutzungs​rechte sowie besondere Felddienstbarkeiten sehen Neuregulierungen, Regulierungen,  Ablösungen u.  Sicherung dieser Nutzungsrechte (zB. Weiderechte, Einforstungsrechte) vor. Der Charakter dieser Nutzungsrechte als öffentlich-rechtliche Servituten ist besonders hervorzuheben.

Die  landwirtschaftlichen  Siedlungsgesetze sehen zum Zwecke der Verbesserung der Agrarstruktur insbesondere  zur  Erzie​lung  optimaler  Betriebsgrößen  in der Land- und Forstwirt​schaft Siedlungsverfahren vor,  deren Ziel die Schaffung und Erhaltung solcher bäuerlicher Betriebe ist, deren Erträgnisse  allein  oder  in  Verbindung mit einem Nebenerwerb einer bäuerlichen Familie einen angemessenen Lebensunterhalt nach​haltig sichern.

Alle diese bodenreformatorischen Verfahren  werden  von  den Agrarbehörden durchgeführt.  Sie sind auch für den Almschutz zuständig,  der in einigen Landesgesetzen geregelt  ist  und der  Almerhaltung dient.  Für Maßnahmen zur Verbesserung der Besitzstruktur ist  beim  Bundesministerium  für  Land-  und Forstwirtschaft  ein bäuerlicher Besitzstrukturfonds errich​tet, der dafür Förderungsmittel verteilt. Ähnliche Fonds be​stehen auch in Bundesländern.

Die Häufung von Planungsmechanismen im  Agrarbereich  -  die Phänomenologie  agrarrechtlich  relevanter  Pläne reicht von den Landwirtschaftsgesetzen,  vom Bodenreformrecht über  die agrarische  Marktordnung,  das Forstrecht,  Natur- und Land​schaftsschutzrecht,  Wasserrecht und Jagdrecht bis zum Raum​planungsrecht  - und damit die hohe Planaffinität des Agrar​rechts ist von der Sache her begründet.  Da Raumplanung vorausschauende  und  umfassende Bodennutzungsplanung bedeutet, gewinnt damit der Plan im Bereich der Land-  und  Forstwirt​schaft eine grundlegend neue Dimension.

Die  Auswirkungen der Raumplanung hinsichtlich der Land- und Forstwirtschaft sind mannigfaltig: die örtliche Raumplanung, die von den Gemeinden im eigenen  Wirkungsbereich durchgeführt wird, vermag besonders durch das Instrumentarium der Flächenwidmungspläne die land- und forstwirtschaftli​che  Nutzung  sowie  die Entwicklung des einzelnen land- und forstwirtschaftlichen Betriebes maßgeblich  zu  beeinflussen. Die Raumplanung auf überörtlicher Ebene erfaßt die Land- und Forstwirtschaft  in  ihren vielfältigen Funktionsbezügen und Wechselwirkungen auf die wirtschaftliche, soziale und kultu​relle Struktur des lndlichen Raumes.

Die Raumordnungsgesetze sehen als bindende Raumordnungsziele und Grundsätze die Sicherung und Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige  bzw.  lebensfähige Land- und Forstwirtschaft vor, insbesondere die Verbesserung der Agrarstruktur.  Böden,  die für die land- und forstwirt​schaftliche Nutzung besonders gut geeignet sind,  dürfen für andere  Nutzungen nur herangezogen werden,  sofern land- und forstwirtschaftliche Interessen  dem  nicht  entgegenstehen. Grünland für land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist möglichst  so auszuweisen,  daß eine rationelle Bearbeitung ge​währleistet und eine Behinderung,  insbesondere durch  nicht land- und forstwirtschaftliche Betriebsstätten oder Baulandeinschlüsse, nach Möglichkeit vermieden wird.

SONSTIGES AGRARISCHES BETRIEBSRECHT

Im Bereich des sonstigen agrarischen Betriebs- bzw.  Produktionsrechtes  sind vor allem die Bereiche des ursprünglichen Kerns des Landeskulturrechts,  die Tier- und Pflanzenproduktion, zu erwähnen. Wie  bereits oben mehrfach angedeutet, steht dieser Bereich,  der vor allem durch die Landesgesetzgebung geregelt wird,  nicht isoliert, sondern wird vielfach durch andere Normen, zB. des Veterinärwesens, des Lebensmittelrechts oder des Gesundheitswesens mitgestaltet.

Im Bereiche der Tierproduktion ist auf die  Tierzuchtgesetze der  Länder  in Verbindung mit den Tierschutzgesetzen hinzu​weisen. In diesen werden die zugelassenen Rassen, die Körung der Vatertiere sowie die Zulässigkeit der Züchtung geregelt, in den Tierschutzgesetzen werden bestimmte Vorschriften über die Haltung der Tiere erlassen.

Im Bereich der Pflanzenproduktion werden  Vorschriften  über den  Pflanzenbau (Pflanzenzucht mit Registrierung der Sorten ist Bundesangelegenheit) und Pflanzenschutz durch die Länder erlassen.  Wegen des Eingriffes in die freie  Erwerbsbetätigung  sind besonders die den Weinbau betreffenden Vorschrif​ten hervorzuheben, die neben den zugelassenen Rebsorten auch Flächenbeschränkungen sowie Vorschriften über die  Durchführung  der  Lese  (in Zusammenhang mit dem Lebensmittelrecht) vorsehen,  hervorzuheben.  Vorschriften über den  Feldschutz runden das Konglomerat an Regelungen ab.

Hinsichtlich  der  Verwertung eigener Produkte sind die Vor​schriften betreffend Direktvermarktung zu erwähnen, nach de​nen Land- und Forstwirte im Rahmen  ihrer  Tätigkeit  befugt sind,  ihre  Produkte  ohne Bindung an feste Betriebsstätten frei zu vermarkten.  Diese Befugnis  umfaßt  auch  Verarbeitungsprodukte  landwirtschaftlicher Erzeugnisse,  soweit sie selbst hergestellt wurden. Durch die GewO wurde auch der  Katalog  der  zugelassenen  Nebentätigkeiten  (zB. Fuhrwerksdienste, Kulturpflege etc.) präzisiert.
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